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A: BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Im Plangebiet werden entsprechend den Eintragungen im Rechtsplan festgesetzt: 

- ein Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

Gemäß § 1 (9) i.V.m. (5) BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden Sorti-
menten unzulässig (Landauer Sortimentliste): 

- Angler- und Jagdbedarf 
- Bekleidung 
- Bettwäsche 
- Bild- und Tonträger 
- Bücher 
- Büromaschinen 
- Computer und Zubehör 
- Dekostoffe, Haus- und Tischwäsche 
- Elektrokleingeräte 
- Fahrräder und technisches Zubehör 
- Foto 
- Geschenkartikel 
- Glas/Porzellan/Keramik 
- Handarbeitsartikel, Kurzwaren, Meterware, Stoffe, Wolle 
- Haushaltswaren 
- Hörgeräte 
- Kunstgewerbe, Bilder, Bilderrahmen 
- Lederwaren, Taschen, Koffer, Regenschirme 
- Musikinstrumente und Zubehör 
- Optik, Augenoptik 
- Papier, Bürobedarf, Schreibwaren 
- Sanitätsbedarf 
- Schuhe 
- Spielwaren 
- Sportartikel und –geräte (ohne Sportgroßgeräte) 
- Sportbekleidung 
- Sportschuhe 
- Telekommunikation und Zubehör 
- Uhren / Schmuck 
- Unterhaltungselektronik und Zubehör 

 
Tankstellen gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauNVO können in Anwendung von § 1 (9) i.V.m. (5) 
BauNVO ausnahmsweise, d.h. bei Nachweis der immissionsschutzrechtlichen Ver-
träglichkeit und nur ohne LKW-Abstellplätze, im Bereich zwischen der verlängerten 
Otto-Hahn-Straße und der L509 zugelassen werden.  

Gemäß § 1 (9) i.V.m. (5) BauNVO sind gastronomische Betriebe nur ausnahmsweise 
zulässig. Innerhalb der Grundstücksfläche muss sich die gastronomische Nutzung in 
Kubatur und Grundfläche deutlich den anderen gewerblichen Nutzungen unterord-
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nen. Pro Grundstück ist maximal eine Gastronomiefläche inkl. aller Nebenflächen von 
100 m² zulässig.  

In Anwendung von § 1 (4) BauNVO sind Lagerplätze ausnahmsweise zulässig. 

Wohnungen i.S.d. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO und Vergnügungsstätten  i.S.d. § 8 (3) Nr. 3 
BauNVO sind nicht zulässig.  

Bei Einzelhandelsbetrieben in den Teilbereichen GE sind zentrenrelevante Randsor-
timente auf maximal 15% der Verkaufsfläche zulässig. 

 
 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag im Rechtsplan festgesetzt 

durch die Grund- und Geschossflächenzahlen, die minimal bzw. maximal zuläs-
sigen Traufhöhen sowie die maximalen Gebäudehöhen. 
Aus städtebaulichen und grünordnerischen Gesichtspunkten wird für das Gebiet 
eine Staffelung der Geschosshöhen vorgegeben.  
Insbesondere südlich Planstraße C ist die max. Geschosshöhe auf 10,5 m be-
schränkt. 
 

2.2 Die Gebäudehöhe wird definiert als das Maß zwischen der Achse der erschlie-
ßenden Straße in Grundstücksmitte und dem höchstgelegenen Punkt der Dach-
haut.  

 
2.3 Die Traufhöhe wird definiert als das Maß zwischen der Achse der erschließen-

den Straße in Grundstücksmitte und dem Schnittpunkt der Gebäude-
Außenwand mit der Oberkante Dachhaut.  

 
2.4 Im Gewerbegebiet (GE) wird gemäß § 19 (4) Satz 3 BauNVO bestimmt, dass die 

zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden darf, höchs-
tens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 

 
 

 

3. Bauweise 
 

Die Bauweise ist gemäß Eintrag im Rechtsplan festgesetzt. 

In der abweichenden Bauweise "a1" sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten, wobei innerhalb der überbaubaren Flächen Gebäudelängen bis 60 m zu-
lässig sind. 

In der abweichenden Bauweise "a2" sind die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand 
zu errichten, wobei innerhalb der überbaubaren Flächen Gebäudelängen über 50 m 
zulässig sind. 
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3.1 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB) 

 
Die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die 
Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien bestimmt. 

Ein Vor- und Zurücktreten von der Baugrenze und der Baulinie ist bis zu einer Tiefe 
von 2,00 Meter ausnahmsweise zulässig. 

Die Baulinie muss auf mindestens 50% ihrer Gesamtlänge eingehalten werden. 

 
3.2 Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
 
Für städtebaulich wichtige Areale wird die Dachausrichtung zwingend vorgeben.  

Entlang der Landesstraße 509 und der Haupterschließungsstraße sowie zur langfris-
tigen Anbindung des Gewerbegebiets D12 ist die Hauptausrichtung der Hauptgebäu-
de gemäß Planzeichnung festgesetzt.  

3.3 Mindestgrundstücksgröße (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 
Die Mindestgrundstrücksgröße beträgt 2.000 qm. 

 
3.4 Flächen für Nebenanlagen, Flächen für Stellplätze, Carports und Gara-

gen mit Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 

3.4.1 Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO - ausgenommen Einfriedungen und 
erforderliche Zugänge/Zufahrten - sowie Carports und Garagen sind nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  Ein gering-
fügiges Abweichen von max. 1.0 m kann in begründeten Fällen zugelas-
sen werden. 

3.4.2 Sonstige Nebenanlagen – mit Ausnahme von notwendigen Grund-
stückszufahrten und Einfriedungen – sind auf den Flächen ausgeschlos-
sen, für die ein Pflanzgebot festgesetzt ist.  

3.4.3 Mit offenen Stellplätzen ist zu öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen 
mindestens 1.00 m Abstand einzuhalten. Diese Abstandsfläche ist ge-
mäß Ziffer 14.2.1.4 der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen zu be-
grünen. Auf den im Rechtsplan festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ sind offene 
Stellplätze unzulässig. 

3.4.4 Je Grundstück sind höchstens 2 Grundstückszufahrten zulässig. Die 
Breite einer Grundstückszufahrt darf 6.50 m nicht überschreiten. Der 
Abstand zwischen zwei Grundstückszufahrten darf 3.00 m nicht unter-
schreiten. 
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3.4.5 Eine Ausnahme von dem im Plan festgesetzten Zufahrtsverbot für den 
Bereich der Haupterschließung (verlängerte Otto-Hahn-Straße) ist zu-
lässig, soweit 

- diese Zufahrt für im Plan festgesetzten Versorgungsanlagen erforder-
lich wird; 

- betriebliche zwingende Gründe eine ergänzende Erfordernis rechtferti-
gen; dies gilt jedoch nur für den Bereich Otto-Hahn-Straße bis zur Kreu-
zung Planstraße A. 

 

 

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
4.1 Verkehrsflächen 

Zur Sicherung der Gebietserschließung sind mehrere Straßenzüge (Planstraßen A, 
B, C) erforderlich. 
Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen enthalten neben der Fahrbahn auch 
Gehwege und Bushaltestellen. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist jedoch 
nicht Gegenstand der Festsetzung. 

 
4.2 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
 

Als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung werden entsprechend der Plan-
darstellung festgesetzt: 
 

4.2.1 Wirtschaftswege (Kraftgasse) 

Der vorhandene Weg wird auf die Höhenlage der Erschließungsstraße an-
gepasst. Er dient den landwirtschaftlichen Nutzern und der siedlungsna-
hen Erholung.  

Zur Herstellung der Wegeverbindung erforderliche Dämme vgl. Ziffer 9. 

4.2.2 Unterhaltungswege  

Die Wege südlich der L 509 dienen insbesondere der Unterhaltung der 
Oberflächenentwässerung (begrünte Mulden). Die Pflege orientiert sich an 
dem unbedingt erforderlichen Maß. 

Die Wege im Bereich Birnbach dienen der Naherholung und der Unterhal-
tung von Rückhalteflächen für Niederschlagswasser. Sie werden als na-
turnahe Wege mit wassergebundener Decke (hydraulisch gebundene 
Tragschicht)  ausgebildet.  

4.2.3 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum 

An den Stichstraßen werden auf vier Standorten verteilt insgesamt 16 
Stellplätze ausgewiesen.  
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5. A) Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlags-
wasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und Abs. 6 BauGB) 

 
Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und flächig zur 
Versickerung zu bringen (soweit wasserrechtlich zulässig). Dies erfolgt durch die Ableitung in 
begrünte Mulden auf privaten sowie öffentlichen Grünflächen; überwiegend jedoch auf öf-
fentlichen Flächen.  

Bei der Oberflächenentwässerung erfolgt keine Trennung zwischen der Oberflächen-
entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen und der Oberflächenentwässerung der priva-
ten Grundstücksflächen.  

Das Muldensystem ist dabei so konzipiert, dass eine Gesamtableitung des nicht verunreinig-
ten Wassers in Richtung Birnbach erfolgt und dort zentral einer flächenhaften Versickerung 
zugeführt wird. Diese öffentlichen Grünflächen sind gleichzeitig als Maßnahmen zum Schutz 
von Boden und Natur festgesetzt (vgl. Maßnahme M1, Ziffer 7). 

 

B) Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB) 
 
Schmutzwasserkanal 
Das anfallende Schmutzwasser des Gewerbegebietes wird über neue Schmutzwasserkanäle 
an das bestehende Kanalnetz der Stadt Landau angeschlossen. Dies erfolgt im Freispiegel-
gefälle und wird der zentralen Pumpstation zugeführt.  

Pumpstation 
Der Standort der neuen Pumpstation ist der Kreuzungsbereich Otto-Hahn-Straße / Kraftgas-
se. Von dort wird das Schmutzwasser in einen neuen Ablaufkanal DN 200 zum Anschluss-
schacht gepumpt. 

 
 
 

6. Versorgungsanlagen und –leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Leitungen für die Telekommunikation dürfen nur unterirdisch geführt werden. 

 
 
 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V.m. Nr. 
20 und Nr. 25 BauGB i.V.m. dem LNatSchG sowie BNatSchG) 
 

7.1 Private Grünflächen 
 
Mit landespflegerischen Maßnahmen wird das Gewerbegebiet insgesamt von einem 
Grüngürtel eingebunden. Hierzu dienen die Maßnahmen M 2, M 3, M 5, M 6, M 7, M 
8 (siehe unten). 
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Damit wird  eine dauerhafte Begrünung und Bepflanzung mit weitgehend naturnaher 
Ausrichtung gewährleistet. Gleichzeitig nehmen diese Flächen die begrünten Mulden 
zur Oberflächenentwässerung der Grundstücke auf. 

Die Flächen sind gärtnerisch zu pflegen und extensiv zu unterhalten. 

Alle Pflanzungen sind an der Pflanzliste  (Anlage zum Textteil) zu orientieren.  

7.1.1 Straßenseitige Vorzone 

Weitere kleinere Grünflächen gliedern den Innenbereich des Gebietes; insbesondere 
die straßenseitige Vorzone entlang der Erschließungsstraßen. Entlang der Straßen-
begrenzungslinie ist mindestens 50% der Fläche dauerhaft zu begrünen. Für diesen 
Grünstreifen gilt eine Mindestbreite von 3.0 m. Hierzu dienen die Maßnahmen M 9 
und M 10 (siehe unten). 

7.1.2 Seitliche Grünflächen 

Flächen entlang seitlicher und von der Erschließungsstraße abgewandter Grund-
stücksgrenzen sind mindestens 2-reihig zu bepflanzen.  

7.1.3 Schmale Grünflächen 

Flächen hinter Einfriedungen mit Maschendrahtzäunen entlang der vorderen Grund-
stücksgrenzen sowie Flächen zwischen Stellplätzen und vorderen Grundstücksgren-
zen sind mindestens 1-reihig zu bepflanzen. 

7.1.4 Grundsätze zur Pflanzdichte 

Auf den im Rechtsplan festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen" sind die Pflanzstreifen wie folgt zu bepflanzen: 

- Bei 3.00 m Breite: mindestens 2-reihig 

- Bei 5.00 und 6.00 m breiten Pflanzstreifen mindestens 3-reihig 

- Bei 8.00 m breiten Pflanzstreifen mindestens 4-reihig 

- Bei 10.00 m breiten Pflanzstreifen mindestens 6-reihig 

7.1.5 Stellplätze 

Bei einreihig angeordneten PkW-Stellplätzen ist je 4 Stellplätzen, bei doppelreihig 
angeordneten je 8 Stellplätzen jeweils ein Baum I. Ordnung zu pflanzen. Die Baum-
scheiben sind jeweils zwischen den Stellplätzen anzuordnen. Die Größe einer Baum-
scheibe darf 4.00 m² nicht unterschreiten.  

7.1.6 Fassadenbegrünung  

Mindestens 10 % der Fassadenflächen sind dauerhaft mit geeigneten Kletterpflanzen 
und/oder Rank- und Schlingpflanzen zu begrünen. 
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7.2 Öffentliche Grünflächen 
 

7.2.1 Landespflegerische Maßnahmen im Bereich öffentlicher Grünflächen in-
nerhalb des Plangebiets 

Die Verkehrsgrünflächen entlang der Erschließungsstraßen sind als Alleen zu gestal-
ten, wobei Standortabweichungen der Baumpflanzungen bis zu 3.00 m zulässig sind. 
Die Anzahl der Bäume ist jedoch verbindlich. Die Baumscheiben sind als durchgängig 
bepflanzte Flächen zwischen Bürgersteig und Erschließungsstraße zu gestalten. Sie 
dürfen nur durch erforderliche Grundstückszufahrten unterbrochen werden. Die Grö-
ße einer Baumscheibe darf jedoch 4.00 m2 nicht unterschreiten. Die Bepflanzungen 
sind in Form von extensiv zu pflegenden Wiesenflächen oder bodendeckenden Stau-
den/Gehölzen vorzunehmen. 

Die Grünstreifen westlich der Kreisverkehrsanlage sind als Rasenflächen auszubilden 
(M 4).  

Der Grünstreifen westlich der Obstwiese erhält Wiesencharakter (Ausgleichsfläche 
Bund; M 4). 

Das Wiesenband am Birnbach dient der Entwicklung einer naturnahen Gewässeraue 
(M 1). Die dauerhafte Pflege erfolgt durch Mahd und/oder extensive Beweidung. 

Das Straßenbegleitgrün der L 509 und im Bereich der südlichen Erschließungsstraße 
werden als Rasenflächen ausgebildet. 

Alle Pflanzungen sind an der Pflanzliste  (Anlage zum Textteil) zu orientieren.  

Übersicht der Maßnahmen 

M 1 Entwicklung von Grünland   §9 (1) 20 BauGB 

Nach Ackerumwandlung und Ansaat (regionales Saatgut) ist ein extensi-
ves Grünlandband entlang des Birnbaches zu entwickeln. Mit der gleich-
zeitigen Funktion zum Rückhalt von Oberflächenwasser entstehen frische 
bis feuchte Standorte.  

Ergänzend erfolgt die Verlegung einer Teilstrecke des Birnbaches  (inner-
halb der Grünlandfläche) zur Renaturierung des Fließgewässers. Der ent-
stehende Inselbereich zwischen Neu- und Altgewässer wird als Biotop-
komplex entwickelt: Staudenfluren, Röhricht, Gehölze. Die Pflege erfolgt 
im Sinne einer gelenkten Sukzession.  

Die künftige Pflege / Bewirtschaftung sichert eine naturnahe Ausrichtung 
der Offenlandbiotope. Damit wird auch der lokale Biotopverbund gefördert.  

Die Baumreihe entlang des Birnbachs bleibt erhalten   §9 (1) 25b BauGB 

M 2 Entwicklung eines naturnahen Gehölzbandes   §9 (1) 20 BauGB 

An der Südgrenze des Gewerbegebietes ist eine durchgängige Gehölz-
struktur zu entwickeln (Breite 10,0 m). Mit der Anpflanzung naturraumtypi-
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scher standortgerechter Gehölze entsteht eine freiwachsende Hecke aus 
Sträuchern und Bäumen. Dabei sind Bäume I. und II. Ordnung zu ver-
wenden. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. 

M 3  Entwicklung von Grünflächen mit Gehölzen   §9 (1) 20 BauGB 

Die großflächigen Bereiche sind zunächst durch Ansaat (regionales Saat-
gut) herzustellen. Dabei ergeben sich Breiten von 5, 10 und 20 m gemäß 
Plandarstellung. 

Ergänzend sind abwechslungsreiche Pflanzungen mit Sträuchern, Bäu-
men, Flächenstauden und Bodendeckern vorzunehmen. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. 

M 4 Entwicklung von Grünflächen   §9 (1) 20 BauGB 

Das öffentliche Grün wird durch Ansaat von Wiesenflächen hergestellt. 
Eine flächenhafte Ausmuldung dient gleichzeitig dem Rückhalt von Ober-
flächenwasser. 

Ergänzend erfolgt eine landschaftsgärtnerische Gestaltung. Die Pflege ist 
auf das erforderliche Maß zu beschränken. 

M 5 Entwicklung strukturreicher Grünflächen §9 (1) 20 BauGB 

Entlang der Haupterschließungsstraße (vom Kreisverkehr ausgehend) 
wird eine rechtskräftige Baumallee (aus B-Plan D11) durch 8,0 m breite 
Grünstreifen beidseits ergänzt.  

Die straßenseitige Vorzone ist ansprechend zu gestalten: Abwechslungs-
reiche Pflanzungen mit Flächenstauden, Bodendeckern, Sträuchern und 
Bäumen. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. 

M 6 Entwicklung von Grünflächen mit Gehölzen   §9 (1) 20 BauGB 

Die beiden Grünstreifen (Breite 8,0 m) sind zunächst durch Ansaat herzu-
stellen.  

Ergänzend sind abwechslungsreiche Pflanzungen mit Sträuchern, Bäu-
men, Flächenstauden und Bodendeckern vorzunehmen. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.  

M 7 Entwicklung von Grünflächen mit Gehölzen   §9 (1) 20 BauGB 

Der äußere Grünstreifen (Breite 8,0 m) verläuft entlang der Landesstraße. 
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Neben einer Ansaat sind ergänzend abwechslungsreiche Pflanzungen mit 
Sträuchern, Bäumen, Flächenstauden und Bodendeckern vorzunehmen. 
Dabei sind Bäume I. und II. Ordnung zu verwenden. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.   

M 8 Entwicklung von Grünflächen mit Gehölzen   §9 (1) 20 BauGB 

Der Grünstreifen verläuft vorwiegend entlang des Wirtschaftsweges 
(Kraftgasse). 

Neben einer Ansaat ist eine Baumallee zu entwickeln. Hierbei sind Bäume 
I. Ordnung zu verwenden. Ergänzungen mit Sträuchern, Flächenstauden 
und Bodendeckern sind möglich.  

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.    

M 9 Anlage von ansprechenden Pflanzflächen  §9 (1) 25a BauGB 

Private Grünflächen bilden einen „grünen Saum“ als straßenseitige Vor-
zone und gliedern den Raum im Bereich der Erschließungsstraßen.   

Es sind abwechslungsreiche Pflanzungen mit Sträuchern, Bäumen, Flä-
chenstauden und Bodendeckern vorzunehmen. Dabei sind Bäume I. und 
II. Ordnung zu verwenden. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.   

M 10 Anpflanzen von Bäumen   §9 (1) 25a BauGB 

In der öffentlichen Grünfläche entlang der Haupterschließungsstraße (ver-
längerte Otto-Hahn-Straße) ist beidseits eine Baumallee zu entwickeln. 
Dabei sind Bäume I. und II. Ordnung zu verwenden. 

Die Pflege ist auf das erforderliche Maß zu beschränken.   
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7.2.2 Landespflegerische Maßnahmen außerhalb des Plangebiets 

 

Hierzu wird eine Kompensationsfläche des Landauer Ökokontos herangezogen. 

 

Maßnahme  M 11: In westlicher Richtung befindet sich eine große Ökokontofläche 
auf dem Flurstück-Nr. 886/41. Es handelt sich um den sogenannten „Gleispark“ öst-
lich der Bahnstrecke. Von diesem Areal ist eine Teilfläche für die Kompensation von 
Eingriffen in Natur und Landschaft (Boden, Biotope) heran zu ziehen. Der Flächenbe-
darf beträgt 1,4 ha (Stand: 12.02.2015). 

 

Entwicklungsziel ist eine Grünanlage mit Baumbestand und Sonderbiotopen (für Rep-
tilien). Der Beginn der Biotopentwicklungsmaßnahmen war im Jahr 2013. 
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8. Wasserflächen (§ 9 (1) 16 BauGB) 
 

Zur Regelung des Wasserabflusses bzw. Schaffung von Retentionsraum erfolgt die Renaturie-
rung des Birnbachs mit  einer Laufverlängerung bei geschwungener Linienführung (Länge ca. 
190 m). 

Dabei sind folgende Maßnahmen am Gewässer erforderlich: Sohlaufweitung, wechselnde Bö-
schungsneigung, flächenhafte Uferabflachung für eine wechselfeuchte Wasser-Land-
Wechselzone. 

Für das Gewässerumfeld sind weitere flankierende Maßnahmen durchzuführen: Uferstreifen 
mit extensiven Staudenfluren (gelenkte Sukzession), störungsfreie Gehölzentwicklung (zwi-
schen Alt- und Neugewässer), extensive Wiesenflächen.  

 
 

9. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, soweit sie 
zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind (gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 26 BauGB) 
 
Die für die Anbindung des Wirtschaftsweges „Kraftgasse“ (Verkehrsfläche besonderer Zweck-
bestimmung) erforderlichen Flächen für Aufschüttungen oder Abgrabungen auf den angren-
zenden Grundstücken sind in der Planzeichnung festgesetzt. 
 

 
 

10.   Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
  (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
 
Die im Rechtsplan mit „GFL“ bezeichneten Flächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zu-
gunsten der nachfolgend aufgeführten Leitungsträger zu belasten: 
 
GF-1: zugunsten der Entsorgungswerke Landau (EWL) zur Verlegung und Wartung von Ab-
wasserkanälen bzw. deren Nebenanlagen. 
 
Die Flächen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten. Bepflanzungen innerhalb dieser Flä-
chen sind nur im Einvernehmen mit dem jeweiligen Leitungsträger zulässig. 

 
 

11.  Zuordnungsfestsetzung   § 9 (1a) BauGB 
 

Zuordnung zu Einzelgrundstücken:  

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft sind zunächst den „verursachenden Grundstü-
cken“  zugeordnet und auf den privaten Grundstücken durch Randsignatur be-
grenzt. 
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Sammelzuordnung: 

Weitere Flächen die dem Gesamtausgleich des Gewerbegebietes dienen, sind 
wie folgt zugeordnet: 

a) den durch die Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen und We-
ge) verursachten Eingriffen  

sowie 

b) den durch die Bebauung der Baugrundstücke verursachten Eingriffen 

Sie sind sind als öffentliche Grünflächen im Plangebiet dargestellt und ebenfalls 
durch Randsignatur begrenzt. 

Ergänzend ist ein planexterner Ausgleich erforderlich, der dem kommunalen 
Ökokonto zugeordnet ist: Gemarkung: Landau, Teilfläche des Flurst.-Nr. 886/41. 

 

 



 

 

Stadt Landau in der Pfalz   –  Bebauungsplan  D10 Gewerbepark „Am Messegelände-Ost“ in Landau 
  -Textfestsetzungen-  

Seite 13 von 22 

2014.033 / ha  Februar 2015 
Entwurf 

 

 

 

B: BAUORDNUNGSRECHTLICHE / GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 
 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 (1) Nr. 1 LBauO) 
 

1.1 Dachneigung und Dachformen 
Im Gewerbegebiet (GE) darf bei der Errichtung von geneigten Dächern eine 
Dachneigung von 5° nicht überschritten werden. 

Entsprechend den Festsetzungen im zeichnerischen Teil sind in den einzelnen 
Bereichen Flachdächer (FD), Flugdächer (FLD), Pultdächer (PD) und Schmetter-
lingsdächer (SchD) zulässig. 

1.2 Dachaufbauten  
Zulässig sind Dachaufbauten, die für die Nutzung solarer Energieanlagen not-
wendig sind.  

 
 

2 Gestaltung von Werbeanlagen (§ 88 (1) Nr. 1 LBauO) 
 

2.1 Grundsätzliche Vorgaben 
Die an der Gebäudefassade angebrachten Werbeanlagen dürfen die Dachtraufe 
bzw. die Oberkante der Flachdach-Attika des jeweiligen Gebäudes nicht über-
schreiten. Höhenbezugspunkt ist die Achse der erschließenden Straße in Grund-
stücksmitte. Die Bestimmungen des Straßenrechts und des Straßenverkehrs-
rechts bleiben von diesen Festsetzungen unberührt. 

Werbeanlagen sind zunächst nur an der Stelle der Leistung zulässig. 

Auf den im Rechtsplan festgesetzten „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ sind Werbeanlagen unzulässig. 

Plakatanschlagtafeln sind unzulässig. 

2.2 Ausführung der Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind nur in den nachfolgend beschriebenen Ausführungen zuläs-
sig: 

2.2.1 Waagerechte Werbeanlagen mit Schriftträger und Einzelbuchstaben-
Schriftzüge an der Gebäudefassade 
Waagerechte Werbeanlagen mit Schriftträger und Einzelbuchstaben-
Schriftzüge dürfen einzeln eine Breite von 6.00 m und in der Summe eine 
Gesamtbreite von 2/3 der Gebäudefassade nicht überschreiten.  

Ihre Höhe darf 1.50 m nicht überschreiten. 

2.2.2 Senkrechte Fahnentransparente oder Einzelbuchstaben-Schriftzüge 
in Form eines Auslegers an der Gebäudefassade 
Senkrechte Fahnentransparente und Einzelbuchstaben-Schriftzüge dür-
fen eine Auskragung vor der Wand von 1.50 m und eine Höhe von 3.00 m 
nicht überschreiten.  
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Je Fahnentransparent und Einzelbuchstaben-Schriftzug darf eine Fläche 
von 3.00 qm nicht überschritten werden. 

2.2.3 Freistehende Werbemasten (Pylone) oder Fahnenstangen 
Freistehende Werbemasten (Pylone) und Fahnenstangen dürfen eine 
Höhe von 9.50 m nicht überschreiten.  

Sie müssen von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen mindestens 1.00 
m zurückstehen. 

2.2.4 Freistehende Werbetafeln 
Freistehende Werbetafeln dürfen eine Höhe von 3.00 m nicht überschrei-
ten. Ihre Kantenlänge (Breite und Tiefe) darf 1.50 m nicht überschreiten.  

Sie müssen von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen mindestens 1.00 
m zurückstehen. 

2.2.5 Hinweisschilder auf Beruf, Gewerbe oder Wohnung 
Hinweisschilder sind außer an der Gebäudefassade auch an der Einfrie-
dung zulässig.  

Sie dürfen einzeln eine Fläche von 0.50 qm und in der Summe eine Ge-
samtfläche von 1.00 qm nicht überschreiten. 

 

 

3 Gestaltung der Lager-, Abstell- und Aufstellplätze (§ 88 (1) Nr. 3 LBauO) 
Lagerplätze, Stellplätze für Mülltonnen/-container und für im Freien aufgestellte Be-
hälter flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe sowie sonstige Abstell- und Aufstellplät-
ze sind mit Mauern oder Sichtschutzzäunen zu umgeben oder dergestalt abzupflan-
zen, dass sie der Ansicht von öffentlichen Verkehrsflächen entzogen sind. 
 
Gebäudevorzonen und Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt 
werden. 
 
 

4 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke  
(§ 88 (1) Nr. 3 LBauO) 
 
Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind zu begrünen. 
Die Flächen sind gärtnerisch zu pflegen und extensiv zu unterhalten. 

Die Gebäudevorzonen zwischen der Grundstücksgrenze und der vorderen Baugren-
ze / Baulinie sind landschaftsgärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie 
nicht für notwendige Zufahrten und Erschließungswege benötigt werden. 
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5 Einfriedungen (§ 88 (1) Nr. 3 LBauO)  
5.1 Einfriedungen im Gewerbegebiet 
 Allgemein 

Die maximale Einfriedungshöhe beträgt 2.00 m. Höhenbezugspunkt für Einfrie-
dungen ist die Achse der erschließenden Straße in Straßenmitte. 
 
Zulässige Einfriedungsarten: 
- Hecken 
- Stabgitterzäune und Maschendrahtzäune mit Hinterpflanzung auf mindestens 

1/3 der Fläche 
 
Entlang von Wirtschaftswegen sind Einfriedungen mindestens 0.50 m von der 
Grundstücksgrenze zurückzusetzen ( § 9 (6) BauGB i.V.m. § 42 Nachbarrechts-
gesetz).  
 
 

6 Außenantennen (§ 88 (1) Nrn. 1 und 6 LBauO) 
Je Gebäude ist nur eine Außenantenne zulässig. Parabolspiegel für Satellitenemp-
fang dürfen den Dachfirst bzw. die Oberkante der Flachdach-Attika des jeweiligen 
Gebäudes nicht überschreiten. 
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C  

HINWEISE AUF SONSTIGE ZU BEACHTENDE VORSCHRIFTEN SOWIE RICHTLINIEN  

1 a       Bauverbotszone / Baubeschränkung  

Bauverbot für Hochbauten besteht an der Landesstraße L 509 in einer Entfernung bis 20,0 m und an der Bunde-

sautobahn BAB 65 in einer Entfernung bis 40,0 m. 

Die Baubeschränkungszone besteht an der Landesstraße L 509 in einer Entfernung bis 40,0 m und an der Bunde-

sautobahn BAB 65 in einer Entfernung bis 100,0 m. In dieser Zone besteht eine Genehmigungspflicht für die 

Errichtung, erhebliche Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen längs der Straßen. 

Dabei gelten die Abstände jeweils gemessen vom äußeren Rand der befestigte Fahrbahn. 

1 b       Auffüllungen der Grundstücke / Erdaushub  

Es dürfen nur Mineralien zum Einbau kommen, die nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) den Vorsorgewerten für Böden bzw. den LAGA-Zuordnungswert Z 0 einhalten. Der Einbau von 

Material, das den vorgenannten Kriterien nicht entspricht, ist rechtzeitig vorab durch die zuständige Abfall- und 

Bodenschutzbehörde zu prüfen. Sollten diese Regelwerke zum Zeitpunkt der Bauausführung nicht mehr gültig 

sein, so sind die zu dem Zeitpunkt gültigen vergleichbaren Regelwerke zu beachten.  

Für Auffüllungen oder dem Einbau von aufbereitetem Abbruch-/ Aushubmaterial sind die LAGA M 20 „Anfor-

derungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln der Länderarbeitsge-

meinschaft Abfall“ in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten. Weitere Informationen sind der Vollzugshilfe 

zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und den ALEX-Informationsblättern 24 bis 

27 zu entnehmen.  

2        Barrierefreies Bauen  

Öffentlich zugängliche Gebäude, Arbeitsstätten, Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrsanlagen und öffent-

liche Grünanlagen sowie deren Zugänge sollen gemäß DIN 18024-1, 18024-2, DIN 18040-1, 18040-2 sowie 

DIN 18070 barrierefrei gestaltet werden, sodass sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen 

Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Die 

DIN EN 81-70, DIN 15325, DIN 18025-1 und DIN 32984 sind zu beachten.  

3        Bautechnik  

Bei der Auswahl der bautechnischen Produkte sollte den Aspekten der Umweltverträglichkeit Rechnung getra-

gen werden.  

4        Bergbau / Altbergbau / Bergrechtliches Bewilligungsfeld  

Im Bereich des Bebauungsplanes ist kein Altbergbau dokumentiert und im angrenzenden Bereich findet kein 

aktiver, unter Bergaufsicht stehender, Bergbau statt.  

5        Bodenbelastungen / Altlasten / schädliche Bodenverunreinigungen  

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers mit um-

weltgefährdenden Stoffen im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben bekannt werden, ist die Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd (SGD) als Obere Bodenschutzbehörde zu informieren.  

6        Bodenbeschaffenheit / Baugrund im Plangebiet  

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund und Bau-

gruben sind zu beachten.  
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7        Bodenschutz  

Der Verbleib des Bodens im Plangebiet ist – soweit baurechtlich zulässig – einem Abtransport vorzuziehen. 

Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bodens angestrebt werden.  

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl, Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und auf Fremdgeruch 

zu prüfen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen und das belastete Material ordnungsgemäß 

zu entsorgen.  

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbe-

hörde zu melden.  

Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben, etc.) und nicht mineralischer Bauschutt sind ordnungsgemäß 

zu entsorgen und dürfen nicht als Auffüllmaterial (Baugrube) verwendet werden.  

Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederverwertung zuzuführen (Recycling). Auf §§ 3 und 6 des Kreislaufwirt-

schaftsgesetzes (KrWG) wird verwiesen.  

8        Radonvorkommen und -vorsorge  

Das Plangebiet befindet sich in einem niedrigen Wertebereich der Radonkonzentration (zwischen 25-44 kBq/m³ 

in 1 m Tiefe, Stand 2013).  

Da die Radonkonzentration je nach Untergrundbeschaffenheit schwankt – im Plangebiet werden alle drei Ra-

donvorsorgeklassifizierungen nach Bundesamt für Strahlenschutz erreicht - wird Bauherren empfohlen, grund-

stücks- und vorhabenbezogen orientierende Radonmessungen in der Bodenluft durchführen zu lassen. Die erziel-

ten Messergebnisse sollten an das Landesamt für Geologie und Bergbau übermittelt werden.  

Nach gutachterliche Ergebnissen zum Plangebiet werden für eine Bebauung entsprechende Radonvorsorgemaß-

nahmen dringend empfohlen. 

Laut Umweltbundesamt kann durch die beim Bauen üblichen Schutzmaßnahmen gegen Bodenfeuchte sowie 

eine konstruktiv bewehrte, mindestens 0,15 m dicke Bodenplatte ein hinreichender Schutz für Radonkonzentra-

tionen in der Bodenluft bis zu 100 kBq/m³ sichergestellt werden. Bei Radonkonzentrationen in der Bodenluft 

über 100 kBq/m³ sollte anstelle der vorgenannten Bodenplatte eine nach DIN 1045 bemessene und bewehrte 

Fundamentplatte ausgeführt und objektbezogen durch radondichte Folien und Drainagen zur Erhöhung des 

Schutzniveaus verwandt werden.  

Nähere Erläuterungen und Hinweise können bei dem Stadtbauamt der Stadt Landau in der Pfalz eingeholt wer-

den.  

9        Kampfmittel  

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet in einem Bereich der Stadt Landau liegt, dem eine potenzielle 

Kampfmittelbelastung zugeschrieben werden kann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge von 

baulichen Eingriffen Kampfmittel aufgefunden werden.  

Abbruch-, Sondierungs- und Räumungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen sind mit entsprechender Sorgfalt, 

auch hinsichtlich der Belange des Natur- und Artenschutzes, durchzuführen. Sollten naturschutz-/ artenschutz-

fachliche Beeinträchtigungen nicht vermeidbar sein, sind die Eingriffe auf das unbedingt notwendige Maß zu 

beschränken und anschließend wieder auszugleichen. Die Bauherren erhalten hierzu ein Merkblatt von der Stadt 

Landau. Bei Auffinden von Kampfmitteln ist die Ordnungsbehörde der Stadt Landau bzw. die örtliche Polizeiin-

spektion umgehend zu informieren.  

Nähere Erläuterungen und Hinweise können bei der Stadt Landau und unter www.kampfmittelportal.de einge-

holt werden.  

www.kampfmittelportal.de
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10        Denkmalschutz / Archäologische Funde  

Bei den im Plangebiet durchzuführenden Erdarbeiten sind die ausführenden Baufirmen und sonstige an den 

Erdarbeiten Beteiligte durch den Bauträger/ Bauherrn auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes hin-

zuweisen. Sie sind durch den Bauträger/ Bauherrn vertraglich zu verpflichten den Beginn der Arbeiten rechtzei-

tig der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffengas-

se 10, 67346 Speyer, anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, die Arbeiten überwachen kann. Die Melde-

pflicht und die Haftung verbleiben trotzdem beim Bauträger/ Bauherrn.  

Funde im Sinne des Gesetzes sind Gegenstände, von denen bei ihrer Entdeckung anzunehmen ist, dass sie Kul-

turdenkmäler sind oder als solche gelten (§ 16 DSchPflG). Jeder anzunehmende Fund ist unverzüglich der Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer, Kleine Pfaffengasse 10, 67346 

Speyer, oder Stadtverwaltung Landau, Untere Denkmalbehörde, Königstraße 21, 76829 Landau in der Pfalz, 

mündlich oder schriftlich zu melden. Sofern es zu einem anzunehmenden Fund kommt, sind der Fund und die 

Fundstelle bis zum Ablauf einer Woche nach Erstattung der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und 

soweit zumutbar, in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 18 Abs. 1 

DSchPflG).  

Sofern archäologische Objekte angetroffen werden ist der archäologischen Denkmalpflege ein angemessener 

Zeitraum zur Durchführung von Rettungsgrabungen (in Absprache mit den ausführenden Firmen) entsprechend 

den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung einzuräumen.  

Die o.g. Punkte sind in den Bauausführungsplänen als Auflagen zu übernehmen.  

11        Erschütterungen  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Erdbebenzone I. Auf die Vorschriften für das Bau-

en gemäß DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“ wird hingewiesen. Natürlich bedingte sowie geringfügige 

induzierte Erderschütterungen sind möglich.  

12        Grundwasser  

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfreilegungen ge-

rechnet werden muss, sind der Unteren Wasserbehörde vor Ausführung anzuzeigen.  

Wird im Zuge der Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser angeschnitten, so sind die Arbeiten, welche zum 

Anschnitt geführt haben, unverzüglich einzustellen sowie die Untere Wasserbehörde zu informieren.  

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation ist unzulässig. Eine befristete Wasserhaltung im Zuge 

einer Baumaßnahme bedarf der behördlichen Zustimmung.  

13        Niederschlagswasser  

Für die Oberflächenentwässerung des gesamten Plangebiets ist ein eigenes Wasserrechtsverfahren erforderlich, 

das von der Oberen Wasserbehörde SGD Süd genehmigt wird. 

Die Verlegung und Renaturierung des Birnbachs wird in dem gleichen Wasserrechtsverfahren geregelt. 

Bei der Planung, der Ausführung, dem Betrieb und der Unterhaltung der Versickerungsanlagen sind die allge-

mein anerkannten Regeln der Technik zu beachten (insb. ATV-DVWK Arbeitsblatt A 138).  

14        Grünordnerische Hinweise  

Im Rahmen der Bauausführung soll die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-

flächen bei Baumaßnahmen“ Anwendung finden.  
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15        Artenschutz  

Die artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG sind im Maßnahmenkonzept der Ausgleichsflächen 

berücksichtigt. Hierzu gehört auch die bauzeitliche Vorgabe zur Rodung und Baufeldräumung (von Biotopflä-

chen) im Winterhalbjahr zwischen Oktober und Ende Februar. 

16        Wasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung / Sonstige 

Die Energie Südwest Netz GmbH ist rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen zur Koordinierung 

von Erd- und Bauarbeiten für die Sicherung von Wasser-, Strom- und Fernwärmeversorgung an der Planung zu 

beteiligen.  

Die Kabelschutzanweisungen der Telekom sind bei der Bauausführung zu beachten. Die Bauarbeiten sind sechs 

Monate vor Baubeginn anzuzeigen. 

17        Brandschutz  

Auf das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. sowie auf die DIN 3221 

(Unterflurhydranten), die DIN 3222 (Überflurhydranten) und DIN 4066 (Hinweisschilder für die Feuerwehr wird 

hingewiesen.  

Gemäß § 15 Abs. 1 der Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz müssen bauliche Anlagen so angeordnet und 

beschaffen sein, dass nach Ausbruch eines Brandes die Rettung von Menschen und Tieren und wirksame Lösch-

arbeiten möglich sind.  

Werden auch Gebäude der Gebäudeklasse 4 gem. § 2 LBau0 errichtet, sind entsprechende Hubrettungsgeräte der 

Feuerwehr bereitzuhalten, mit deren Hilfe die Gebäude innerhalb der Einsatzgrundzeit von acht Minuten (siehe 5 

1 der Feuerwehr-Verordnung) erreicht werden können.  

Außerdem sind entsprechende Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für die Hubrettungsgeräte der Feuerwehr 

zu berücksichtigen.  

Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfügung stehen.  

Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes zu bestimmen (DVGW Deut-

scher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.).  

Der Netzdruck in der Versorgungsleitung darf an keiner Stelle der Entnahmemöglichkeiten (Hydranten) bei 

Entnahme der Löschwassermenge nach Arbeitsblatt W 405 unter 1,5 bar abfallen.  

Im Abstand von höchstens 80 bis 100 m müssen an das öffentliche Wasserversorgungsnetz angeschlossene Hyd-

ranten für Feuerlöschzwecke gem. DIN 3221 bzw. DIN 3222 vorhanden sein.  

Dem Einbau von Überflurhydranten gem. DIN 3222 ist dabei nach Möglichkeit der Vorzug zu geben. Sie sind so 

aufzustellen, dass die Gefahr der Beschädigung durch Fahrzeuge nicht besteht.  

Die Lage von Unterflurhydranten (DIN 3221) ist durch Hinweisschilder gem. DIN 4066 deutlich sichtbar und 

dauerhaft zu kennzeichnen.  

Die Hausnummern sind bereits während der Bauphase zu vergeben und an den Gebäuden/Baustellen anzubrin-

gen. Die Hausnummern sind in logischer Reihenfolge fortzuführen. 

18        Nachbarrecht  

Auf die Regelungen des Nachbarrechts Rheinland-Pfalz – insbesondere die Abstandsregelungen für Bepflanzun-

gen (§§ 44ff. LNRG) – wird hingewiesen.  
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19        Dachbegrünung  

Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 15 Grad Dachneigung sind zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten. 

Es ist vorrangig Extensivbegrünung mit naturnaher Vegetation vorzusehen. Die Bewässerung erfolgt ausschließ-

lich mit Niederschlagswasser. 

20        Plangrundlage  

Die Plangrundlage stimmt mit dem aktuellen Liegenschaftskataster überein (Stand März 2013).  

21        Vorschriftennachweis  

Die den Planunterlagen zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen und DIN-Vorschriften, LA-

GA-/ ALEX-Hinweisblätter) können im Stadtbauamt der Stadt Landau in der Pfalz eingesehen werden.  
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1. Empfohlene Artenlisten und Pflanzqualitäten 
für öffentliche und private Grünflächen  
 
1.1 Bäume I. Ordnung   (Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm) 

 
Acer platanoides 
Castanea sativa 
Juglans regia 
Tilia cordata 
Prunus avium 
Quercus robur 
Liquidambar styraciflua 
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s Glorie’ 
Sorbus intermedia 
 

Spitzahorn 
Esskastanie 
Walnuss 
Winter-Linde 
Vogelkirsche 
Stiel-Eiche 
Amberbaum 
Esche, Sorte 
Mehlbeere 

 

 
1.2 Bäume II. Ordnung   (Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm) 
 

Acer campestre 
Prunus padus 
Sorbus aucuparia 
Carpinus betulus 
Sorbus domestica 
Pyrus calleryana ‚Chanticleer’ 
Prunus serrulata ‘Kanzan’ 
 
Obstgehölze  
regionaltypische Obstbaumsorten als 
Hochstamm, 3xv, STU 12-14 

Feld-Ahorn 
Traubenkirsche 
Eberesche 
Hainbuche 
Speierling 
Stadt-Birne 
Zierkirsche 

 

 

 
 

1.3 Sträucher   (Verpflanzte, mehrtriebige Ware; Höhe 80 – 100 cm) 
 

Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Rosa rubiginosa 
Salix caprea 
Viburnum opulus 

Blutroter Hartriegel 
Haselnuss 
Pfaffenhütchen 
Liguster 
Heckenkirsche 
Schlehe 
Hundsrose 
Weinrose 
Salweide 
Schneeball

 
 

1.4 Bäume als Verkehrsbegleitgrün  
 
Alleebäume (Hochstamm, Stammumfang 20-22) 

Die Haupterschließung (verlängerte Otto-Hahn-Straße und Anbindung an die L 509) ist mit Al-
leebäumen zu bepflanzen (Hochstamm; 3x verpflanzt; mit Drahtballierung) 

Folgende Arten sind zu verwenden: 

Acer platanoides ‚Cleveland‘   Spitz-Ahorn, Sorte 
Tilia cordata ‚Greenspire’   Linde, Sorte 
Fraxinus excelsior ‚Westhofs Glorie’   Esche, Sorte 
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Leitbäume (Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm) 

Die sonstigen Erschließungsstraßen erhalten abschnittsweise jeweils eine Leitbaumart. 

Folgende Arten sind zu verwenden: 

Tilia cordata ‘Greenspire’ 
Carpinus betulus ‚Fastigiata’ 
Acer platanoides ‚Columnare’ 
Aesculus carnea ‚Briotii’ 
Quercus palustris 
Fraxinus angustifolia 
‚Raywood’ 
Fraxinus excelsior ‘Westhof’s 
Glorie’ 
Liquidambar styraciflua 
Aesculus hippocastanum 
‘Baumannii’ 
 Quercus cerris 

Stadt-Linde 
Säulen-Spitzahorn 
Säulen-Hainbuche 
Rotblühende Kastanie 
Nordamer. Eiche 
Schmalblättrige Esche 
 
Stadt-Esche 
 
Amberbaum 
Gefülltblühende Roßkastanie 
 
Zerreiche 
 

 
    

 


